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BUNDESKAMMER DER GEWERBLICHEN WIRTSCHAFT 

Bundeswirtschaftskammer 

Bundeswirtschaftskammer Ä-1045 Wien· Postfach 1 97 

An das 
Präsidium des Nationalrates 

Parlament 
1017 Wi e n 

Ihre Zahl/Nachricht vom Unsere Zahl/Sachbearbeiter 

Fp 417 /92/Br 

Hag. Brandtner 

Bitte Durchwahl beachten 

Tel. 501 051141 7 

Datum 

02.06.92 

Betreff 

Entwurf eines Bundesgesetzes Uber 
internationales Versicherungsvertrags

recht fUr den Europtiischen lvirtschafts
raum 

Fax 502 062 59 

Einem Ersuchen des Bundesministeriums fUr Justiz entspre

chend beehren wir uns, I�nen in der Anlage 25 Exemplare der 

zu dem im Betreff Renannten Entwurf abgegebenen Stellungnah

me zur gefällip;en Kenntnisnahme zu Ubermitteln. 

Mit dem Ausdruck der vorzUglichen Hochachtung 

Beilage 

Wiedner Hauptstraße 63 
Ä-1045 Wien 

BUEDESKAH!'TER DER GEWERBLICHEN \'.rIRTSCHAFT 

Ftir den Generalsekret�r: 

Telex 111871 BUKA 
Teletex (61) 3222138 BWK 

Telegrammadresse 
BUWIKA 

Creditanstalt-Bankverein 
Konto Nr. 0020-94886/00 
BLZ 11000 

DVR 
0043010 
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BUNDESKAMMER DER GEWERBLICHEN WIRTSCHAFT 

Bundeswirtschaftskammer 

Bundeswirtschaftskammer . A-1045 Wien . Postfach 1 97 

Ergeht an: 

1. ) a�le Landeskammern 
2. ) alle Bundessektionen 
3.) BW-, HA-, Rp-, Vp-Abt. 
4. ) Präs.Abt. 

Ihre Zahl/Nachricht vom Bitte Durchwahl beachten Datum Unsere Zahl/Sachbearbeiter 

Fp 417 /92/Br/Dh. 
r,!ag. Brandtner 

Tel. 501 004417 9.6. 1992 
Fax f:iJ2 002 59 

Betreff 

E ntwurf eines Bundesgesetzes über 
internationales Versicherungsvertrags
recht für den Europäischen Wirtschafts
raum 

Die Bundeskammer übermittelt in der Anlage den Wortlaut ihrer 

an das Bundesministeriu m  für Justiz in obiger Angelegenheit ge

richteten Stellungnahme vom 25. 5. 1992 zur gefälligen Kennt

nisnahme. 

1 Beilage 

Wiedner Hauptstraße 63 
A-1045 Wien 

BUNDESKAMr·1ER DER GEvlERBLICHEN WIRTSCHAFT 

Für den Generalsekretär: 

Telex 111871 BUKA Telegrammadresse 
BUWIKA 

Creditansta� -Bankverein 
Konto Nr. 0020-95032/00 
BLZ 11000 

DVR 
0043010 
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BUNDESKAMMER DER GEWERBLICHEN WIRTSCHAFT 

Bundeswirtschaftskammer 

Bundeswirtschaftskammer A-1045 Wten Postfach 1 9 7 

Bun desministerium 
für Justiz 

Postfach 63 
101 6 Wien 

Ihre Zahl/NachnC"1t vom 

30.038 /1-1 9 /92 
8. 4. 1992 

Betreff 

Unsere Za"l[/Sachbearbelter Bitte Durchwahl beachten 

Fp 417 /92 /Br/Pe Tel 501 CU417 
r·!ag. Thomas Brandtner Fax fiJ2 00259 

Entwurf eines Bundesgesetzes über 
internationales Versicherungsvertragsrecht 
für den Europäischen Wirtschaftsraum 

Datum 

25.05.92 

Die BuncesJ<ammer der gewerblicher. Wirtschaft beehrt sich, zu 

dem mit do. Note vom 8.4.1992 übermittelten Gesetzesentwurf 

folgende Stellungnahme Rbzugeben: 

1. Allgemeine Bernerkun.2en 

Aus der Sicht der Msterreichischen Wirtsc�aft ist der vorlie

gende Entwurf zu bep;rüßen, insbesondere als flankierende !·�ar.

nahme zur Realisierung der Niederlassunp's- und DienstleistunQ's

freiheit. Unter anderem 5011 erreicht werden, daß bei versic�e

runp;svertrar,srechtlic�en Sac!lverhalten mit AllslandsherUhrun� in 

allen EvlR-ra tRli edsstaaten das anwendbare SAchenrec�t nach 

p-leichen Grundsätzen ermittelt wird. 

P.iezu \'lird in den ErHiuternden Bemerkunf:en Seite 9, letzter Ab

satz zutreffend darauf hin�ewiesen, daß die internationale 

RechtsvereinheitlichunR auf diesem Gebiet noch keinesweps ahp:e

schlossen und bereits eine "dritte Versicherunpsrichtlinienae

neration" in Vorbereitung ist, die ebenfalls \(ollisionsrechtli

ehe Bestimmungen enthalten wird. Da die Arbeiten an diesen neu-

W� HauPtstraße 63 
A-1045 W81 

Telex 111871 BUKA 
Tefetex (61) 3222138 B'NK 

Telegrammadresse 
BLJIMKA 

Creditanstalt -Bari<verein 
Konto Nr. 0020-94886/00 

DVA 
0043010 
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Seite 2 

en Richtlinien schon realtiv weit fortgeschritten sind, könnte 

es allerdings dazu kommen, daß bei Inkraftrtreten des vorlie

genden Entwu rfes dieser bereits novellierungsbedUrfti� wäre. 

Dieses Risiko könnte durch intensive Konsultationen mit der EG

Kommission minimiert werden. 

Aus grundsätzlichen rechtspolitischen Überlegungen sollte zur 

Diskussion gestellt werden, ob § 8 des vorlieRenden Entwurfes 

in dieser Form tatsächlich zur Herstellung der EWR- hzw. EG

Konformität erforderlich ist: im Widerspruch zu den Prinzioien 

des österreichischen Internationalen Privatrechtsgesetzes �lrde 

es diese Bestimmung ermöglichen, auch ohne AuslandsberUhrunp" 

somit bei rein österreichischen Sachverhalten, fremdes Recht zu 

vereinbaren. 

2 .  Zu den Bestimmunp,en im einzelnen: 

zu § 2 (Begriffsbestimmungen): 

1 )  Die Einteilung der Versi cherungszweip;e sollte tunli ehst mit 

jener im Entwurf der VAG-Novel le 1992 zur Übereinstimmung ge

bracht werden. 

Der dort gepl ante Ersatz der Begriffe "Einmali�e Leistunpen" 

und "Wiederkehren de Leistungen " du rch "Tap,egeld " und "Kosten

versicherung" sollte auch in Anln.p,e Ades vorliepenoen Bundes

gesetzes au fgenommen werden. 

zu §§ 5, 6,9 und 10: 

Als AnknUpfungspunkt fUr verschiedene Rechtsfolgen wird hier 

au f die "Hauptverwaltung" des Versicherungsnehmers Bezug genom

men. Zur Vermeidung von Unschärfen sollte klarp,estellt werden, 

ob dieser Begriff mit den Begrif fen "Sitz" o der "Hau ptnieder

lassung" identisch ist oder ob und inwieweit er Uber diese hin

ausgeht. 
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Der zweite Satz des § 6 Abs.2 Ubemimmt die Bestimmung des Art. 

4 Abs.2 der 2. Lebensversicherungsric�tlinie fast wörtlich, mit 

Ausnahme des letzten Halbsatzes. Zur Vermeidunp, allf�lli�er Un

kl arheiten wird vorReschla�en, auch den letzten Halbsatz dieser 

Norm zu libe mehmen. 

Der zweite Satz des § 6 Abs. 2 hätte daher zu lauten wie fo lp-t: 

"Ist der Versicherungsnehmer eine natUrliehe Person und hflt er 

seinen gewöhnlichen Aufenthalt in einern anderen Mitgliedsstaflt 

als den, dessen Staatsbiirger er ist, so können die Parteien 

auch das Recht des r·H tgliedsstaates wählen, dessen Staatsange

höriger er ist." 

zu § 11 (Pflichtversicherung): 

GemäE § 11 Abs. 3 des Entwurfes ist im Falle einer in einern 

j·li tgli edsstaat bestehenden Versicherungspflicht "nach dem Recht 

dieses Mitgliedsstaates zu beurteilen, o b  ein dem Recht eines 

anderen Staates unterliegencer Versicherunp-svertraR der Versi

ehe rungspfli cht dieses rWi tgl i edsstaates geniip-t." 

Gemäß Art.8 Abs. 4 1it c) der �ichtlinie 88/357/EWG kann ein 

ru tr,li edsstaat "abwei chend von Artikel 7 vorschreiben. daß auf 

den Vertrap, �etreffend eine Pflichtversicherung das Recht des 

Staates anzuwenden ist, das die Versicherunp'spflicht vor

schreibt". Diese Bestimmunp; sc'1afft nach unserer Ansicht die 

!-!ÖRlichkeit, im Bereich der Pflichtversicherunp: vom Prinzip der 

Rechtswahlfreiheit Uberhaupt abzu�ehen, was eine zweckm?ßipere 

Lösung wäre, als die in § 11 Abs. 3 des Entwurfes �ew?�lte Vor

ganesweise, da es im Bereich der Pflichtversicherun� ja nicht 

primär um die Interessen des Versicherunp:snehmers Reht, sondern 

um den Schutz des geschädigten Dritten. 
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Wunschgemäß wird diese Stellunp,nahrne in 25-facher Ausferti�un� 

dem Präsidium des Nationalr�tes Uberm1ttelt werdp.n. 

BUNnESK�mER DER GEWERBLICHEN HAFT 

e"lalsek 

Leopold !.!aderthaner Dr. Gtinter Stummvoll 
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